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4 Bieten Grenzwertfestlegungen wirklich einen si-
cheren Schutz für die gesamte Bevölkerung, Herr
Silny?

4.1 Grenzwertfestlegungen auf der Grundlage technischer
Daten, ein Abstractum für Lebensprozesse des Men-
schen

Techniker und Juristen wünschen immer konkrete Daten haben, wenn sie etwas ent-
scheiden möchten oder sollen. Für technische oder physikalische Körper mag das
richtig sein, aber nicht für die funktionellen Prozesse des menschlichen Körpers. Es
gibt vom Standpunkt der Psychophysiologie keine reizspezifische Reaktion auf Um-
welteinwirkungen, sondern eine individualspezifische Reaktion [Schandry 1998]. Für
die Physiologie rufen Umwelteinwirkungen unspezifische Reaktionen in Abhängigkeit
der individuellen Reaktionslage hervor [Selye 1953; Virchow 1869]. Unter diesem
Aspekt ist es gar nicht möglich, den einwirkenden Umweltfaktor als Maß aller Dinge
zu verwenden, sondern wenn man real an die Sache herangehen möchte, kann das
Maß für einwirkende Umweltfaktoren nur ein individueller biologischer Wirkungs-
indikator sein. Auf diesen Fakt hat Rudolf Virchow schon 1869 verwiesen. Bezüglich
der Mikrowellengrenzwertfestlegung verwies darauf Dr. John McLaughlin [1962] in
seiner Arbeit „Health, hazards from microwave radiation. In Western Medicine 3, April
1962, S. 126-132, in der er folgendes formulierte: „...Durchdringungsvermögen und
Absorption von Mikrowellen sind Funktionen der Wellenfrequenz. Eine Standardgrö-
ße, die angibt, wie viel Energie eine Person je cm² Oberfläche vertragen kann, muss
unrichtig bleiben, solange wir nicht die Summe der Energien kennen, die der Betref-
fende maximal aufnehmen kann (und in welcher Zeit). ... Es bestehen auch nach-
weisbare Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Strahlungsarten. ...“

Die inzwischen bekannt gewordene kumulative Wirkung von Mikrowellen auf den
menschlichen Körper [Zaret 1977, 1964; Presman 1970] berücksichtigt er noch nicht.

Was sich auf diesem Gebiet heute abspielt soll nachfolgend abgehandelt werden.

4.2 Wissenschaftliche (nicht politische) Ost-West-
Differenzen der EMF-Grenzwerte

Diese Tabelle, Herr Silny, stellt die Tatsache dar. Warum verschweigen Sie dies der
Schweizer Ärzteschaft in Ihrem „frequentia“-Schriftstück.
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Tabelle 25: EMF-Grenzwerte verschiedener Länder (nach [Brodeur 1980]

Maximal zulässige mittlere Leistungsdichte in mW/cm²Dauer der
Mikrowellen-
Exposition
pro Tag (Ein-
wirkungszeit)

USA UdSSR, Po-
len

CSSR DDR*)

Differenzierung:
Betriebsweise

0,025 0,1 DauerstrichGanztägig, in
Osteuropa: 8
Stunden ma-
ximal

10,0**) 0,01
0,01 0,05 Impuls

0,065 0,5 DauerstrichBis 3 Stunden
(UdSSR: bis 2
Stunden)

10,0 0,1
0,025 0,25 Impuls

0,2 1,0 DauerstrichBis zu 20 Mi-
nuten

10,0 1,0
0,08 0,5 Impuls

*) Genormt im DDR-Standard TGL 22 314/Mikrowellen, Januar 1969 (Entsprechende DIN-Normen
gibt es bisher nicht)

**) In Betrieben gilt die Empfehlung: Bei längerem täglichen Aufenthalt des Beschäftigten möglichst
< 1,0 mW/cm²

Aus dieser Tabelle mit Grenzwerten für EMF-Schutz aus den USA, der ehemaligen
UdSSR (heute Russland) und DDR, Polen und CSSR (Ehemalige Tschechoslowa-
kei) geht hervor

ð- dass es Unterschiede zwischen Ost und West gibt, die drei Zehnerpotenzen
betragen

ð- dass in den Ostländern zwischen Dauerstrich- und Impuls-Wirkung unter-
schieden wird

ð- dass in den Ostländern grundsätzlich die Einwirkungsdauer sehr präzise bei
der Grenzwertfestlegung mit einbezogen worden ist (wir werden später se-
hen, dass dies im heutigen Russland noch differenzierter erfolgt). In den
Westländern wird dies nur zeitweise, z. B. bei niederfrequenten Wellen und
unpräzise bei der Festlegung des SAR praktiziert.

Feststellung

Mit diesen differenten Ost-West-Grenzwertfestlegungen
ð- wird im Westen die Bevölkerung vor der thermischen EMF-Wirkung nicht io-

nisierender Strahlung (also faktisch vor dem Vergrillen) geschützt.
ð- wird im Osten die Bevölkerung vor der athermischen/biologischen EMF-

Wirkung (die es im Westen nach Herrn Silny nicht geben darf) in Abhängig-
keit von der Betriebsweise und des Zeitfaktors (Einwirkungsdauer) ge-
schützt.

ð- wird im Osten Bezug auf die Gesundheitsdefinition und auf eine Unzahl von
wissenschaftlichen Ergebnissen genommen, wird im Westen dagegen kein
derartiger Bezug aufgestellt, sondern es werden physikalische imaginäre
Körper als Bezugsfaktor verwendet.

Da es zwei Gesundheitsdefinitionen gibt, nämlich die der WHO und die er Schulme-
dizin (siehe Abschnitt 3.1.5, führt dies dazu, dass der Willkür Tür und Tor geöffnet
sind, wenn man Grenzwerte festlegt. Ich möchte noch einmal den Konflikt von
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Klosterkötter [1974] bezüglich der Grenzwertfestlegung für Lärm wiederholen, um
diesen in diesem Zusammenhang noch einmal zu verdeutlichen.

Es „ werden immer wieder Fragen nach der medizinischen (gesundheitli-
chen) Relevanz der Richtwerte laut. Dabei finden sich, je nach Betroffen-
heit, Interessenlage und verwendeter Gesundheitsdefinition unterschied-

liche Meinungsbilder.“

„ Geht man davon aus, dass solcher Lärm vermieden werden muss, der
nachweislich oder sehr wahrscheinlich Krankheiten verursacht bzw. mit

verursacht, dann wird man nach der derzeitigen Erkenntnislage dazu nei-
gen, höhere Geräuschimmissionen als tolerabel zu betrachten.“

„ Stützt man sich jedoch auf die Gesundheitsdefinition der WHO (physi-
sches, psychisches und soziales Wohlbefinden und nicht Abwesenheit
von Krankheit und Schwäche), dann wird man die Toleranzgrenzen so
niedrig ansetzen wollen, dass das Wohlbefinden nicht unausweichlich

beeinträchtigt ist.“

Es ist sowieso schon ein völlig falscher wissenschaftlicher Ansatz, mit Grenzwerten
von physikalischen Einwirkungsfaktoren, mit technischen Größen (Maßstäben) Le-
bensprozesse eines Menschen schützen zu wollen. Da es bezüglich der Empfind-
lichkeit zwischen den Menschen gegen diese Umweltfaktoren unterschiedliche Reak-
tionen gibt und außerdem auch unterschiedliche Reaktionen eines Menschen zu ver-
schiedenen Zeiten festzustellen sind, können nur funktionelle Abläufe bzw. Reaktivi-
täten das Maß für die Schutzgüte sein und kein physikalischer Faktor. Im Sinne von
Klosterkötter [1974] müssten dann nämlich die Grenzwerte sehr niedrig angesetzt
werden. Dann könnten die meisten, wenn auch nicht alle, z. B. die Überempfindli-
chen nicht, geschützt werden.

Bei Grenzwertfestlegungen können nicht die physikalischen Größen,
sondern die menschlichen Reaktivitäten das Maß für die Schutzgüte sein.

In dieser Weise ist man in der ehemaligen Sowjetunion (heute Russland) bei der
Festlegung von Grenzwerten für EMF-Strahlung verfahren. Der Mensch verarbeitet
nämlich alle Reize der Umwelt als Information und reagiert nicht in einer linearen
Reiz-Reaktionsbeziehung. Deshalb können auch nicht starke Reize nicht immer star-
ke Effekte und schwache Reize nicht stets schwache Effekte auslösen. Eine derarti-
ge Annahme ist irreal und unphysiologisch. Wie wir vorstehend zeigen konnten, ver-
mögen schwache EMF-Felder wohl starke Veränderungen in den menschlichen
Funktionen auslösen.

4.3 Herrn Silnys Trick von dem sicheren Schutz der
Grenzwertfestlegung des Westens (USA und Westeu-
ropa)

Zitat von J. Silny, „frequnetia“, Febr. 2005 in dem behauptet wird:

„Die SAR-Werte für Basisstationen sind mit Werten unter 0,01 W/kg vernachlässig-
bar klein. Bei Handys liegen sie zwischen 0,1 und 2 W/kg, wodurch eine maximale
Erwärmung im Kopf von wenigen Zehntel Graden Celsius auftreten kann. Als weite-
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rer besonderer gesundheitlicher Aspekt wird häufig die Tatsache aufgeführt, dass die
schwachen Felder der Basisstationen flächendeckend und fast ununterbrochen ge-
sendet werden, wohingegen die Exposition durch die wesentlich stärkeren Felder ei-
gener Handys nur gelegentlich und nach freiwilliger Entscheidung zum Tragen
kommt.

Mobilfunkfelder gehören zu den nicht ionisierenden elektromagnetischen Wellen, die
eine um mehr als sieben Zehnerpotenzen niedrigere elementare Energie im Ver-
gleich mit molekularen Bindungskräften tragen. Damit sind ein Zerfall chemischer
Bindungen und die Bildung aktiver Radikale, wie unter Einwirkung der ionisierenden
elektromagnetischen Wellen, z. B. Röntgen- oder Gamma-Strahlen, in Feldern des
Mobilfunks nicht möglich.“

Was Herr Silny hier veranstaltet ist ein übler Trick, in dem er nicht mit der athermi-
schen/biologischen nicht ionisierenden Strahlung, sondern mit der ionisierenden ver-
gleicht. Im Abschnitt 3.2 habe ich erdrückendes Beweismaterial zur athermi-
schen/biologischen Wirkung von sehr schwachen EMF-Strahlungen auf die zentral-
nerval informationsverarbeitenden Prozesse dargelegt, die eine ganz andere Aussa-
ge als Herr Silny treffen. Herr Silny räumt ein, dass bei Handy-Gebrauch eine Er-
wärmung von wenigen (was ist wenig?) zehntel Grad (°C) auftreten kann, ohne, dass
dazu eine Zeiteinheit angegeben wird. Nehmen wir an, dass wenige Zehntel Grad
0,5°C sind, so könnte das eventuell schon als eine subfibrile Temperatur einge-
schätzt werden. Diese Aussage gilt für den Gesunden (nehme ich an). Wie ist es a-
ber bei Kranken, die z. B. Fieber haben? Wie sieht es aus, wenn ein Mensch eine
Stunde lang mit dem Handy telefoniert. Wir wissen zwar, dass die Thermoregulation
des Gehirns Blutfluss- und Blutdruckveränderungen bei Wärmefluss bewirkt. Wie ist
das aber, wenn jemand bei 30°C Sommerhitze eine Stunde mit dem Handy telefo-
niert? Schafft das die Thermoregulation des Gehirns auszugleichen, wenn es doppelt
wärmebelastet ist?

Zu der Behauptung von Herrn Silny, ein sicherer Schutz wäre gewährleistet durch
den SAR-Wert, gibt es generell sehr viele offene Fragen, die medizinisch-
wissenschaftlich noch zu klären wären. Hierfür sollten endlich Forschungsgelder zur
Verfügung gestellt werden.

Nun wendet Herr Silny noch einen Trick an: Um die „Schutzgüte“ des SAR-Werts
herauszustellen, zieht er einen Vergleich mit der ionisierenden Strahlung und zeigt,
dass die Mobilfunkwellen um sieben Zehnerpotenzen niedriger sind als ionisierende
Strahlung (als bei einer Strahlung, die auftritt, wenn ein Atomkraftwerk explodiert o-
der eine Atombombe fällt). Dass der russische Grenzwert vor der athermi-
schen/biologischen Wirkung um drei Zehnerpotenzen niedriger liegt als der SAR-
Wert (der grundsätzlich als Schutzwert in Frage zu stellen ist) verschweigt er.

Wie sieht dies bei dem rund um die Uhr erfolgenden Sendebetrieb aus? Herr Silny
verleugnet wieder den wissenschaftlichen Erkenntnisstand eines Effekts.
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Aus diesem Schema ist ersichtlich, dass Herr Silny mit seinem Vergleich irreführt und
von den Realitäten der athermischen/biologischen EMF-Wirkung und von den niedri-
gen Grenzwerten in den Ostländern ablenkt.

Nachfolgend sollen noch einige Begriffserläuterungen erfolgen, um dem Nichtstrah-
lenfachmann (der -fachfrau) behilflich zu sein, den Trick von Herrn Silny zu erken-
nen.

4.4 Beschreibung der Strahlenarten

4.4.1 Nicht ionisierende Strahlung

Das ist langwellige elektromagnetische Strahlung von 1 Hertz bis zu den Wellenlän-
gen des sichtbaren Lichts (einschließlich). Hierzu gehören die Rundfunk-, Radar-,
Fernseh-, Mobilfunkwellen, aber auch jene der Thermographie, des Ultraschalls, der
Kernspintomographie, der Hochspannungsleitungen, der Mikrowellentechnik, Mobil-
funk- und Radarstrahlungen.

Es wird (wie ich schon in Abschnitt 3.2 erläutert habe) zwischen thermisch wirkender
nicht ionisierender Strahlung und athermisch (nichtthermisch) wirkender bioaktiver
Wirkung unterschieden. (Eine solche Unterteilung wird teilweise in Frage gestellt. Die
Unterscheidung wird durch die Intensität der Flussdichte, also der Stärke des Feldes,
abgeleitet.
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Abbildung 39: Vereinfachtes Schema zur technogenen Strahlenwirkung auf den Menschen

Die thermische Wirkung wird durch hochfrequente Wellen mit hoher Leistungs-
flussdichte (Feldstärke) charakterisiert. Heute kennt jeder, der ein elektrisches Grill-
gerät hat, diesen Thermoeffekt. Wenn z. B. Radar-, Mobilfunk- und Radiowellen u. a.
beim Menschen einen Thermoeffekt auslösen, dann sind zunächst Augen (grauer
Star) und Hoden (Fertilität), aber auch das Bindegewebe, Grundsubstanz der extra-
zellulären Matrix, bedroht, wodurch Präcancerosen (Vorstadien von Krebs) entstehen
können [Schlitter 1995; Heine 1991; Pischinger 1990; Perger 1988; Rimpler 1987].

Die athermische/biologische Wirkung nicht ionisierender Strahlung entsteht durch
hochfrequente Radiowellen mit schwacher Leistungsflussdichte [Warnke 2004, 1997;
Hecht und Balzer 1997; Wever 1987, 1974, 1968, 1966; Presman 1970; Frey 1962,
1961 u. a.]. Die athermische/biologische Wirkung nicht ionisierender Strahlung kann
in die Prozesse der informationsverarbeitenden Prozesse des Zentralnervensystems
[Adey und Bawin 1977; Presman 1970] und in die Hierarchie biologischer Rhythmen
[Wever 1987, 1974, 1968, 1966; Wever und Persinger 1974; Presman 1970] eingrei-
fen und Stress auslösen [Hecht 2005a und b], sich bis zur extrazellulären Matrixebe-
ne und molekularbiologischen Ebene des oxidativen und nitrosativen Stresses
[Warnke 2005; Kuklinski 2004a und b; Kremer 2004] fortsetzen, wodurch es zur Dys-
regulation in der Grundsubstanz der extrazellulären Matrix kommt und ebenfalls Prä-
cancerose entwickelt werden kann [Schlitter 1995; Pischinger 1990; Perger 1988].
Durch die athermische/biologische Wirkung hochfrequenter Wellen und schwacher
Leistungsflussdichten kann das Radiofrequenzen- bzw. Mikrowellensyndrom nach
wiederholtem oder dauerndem Einfluss infolge kumulativer Wirkung dieser EMF aus-
gelöst werden, welches 1932 erstmals von Schliephake beschrieben und seit dieser
Zeit vielfach beobachtet worden ist [Abramowitsch-Poljakow et al. 1974; Bojzow und
Osinzewa 1984; Drogitschina 1960; Drogitschina und Sadschikova 1968, 1965,
1964; Drogitschino et al. 1966; Frey 1963a und b, 1962, 1961; Garkawi et al. 1984;
Ginsburg und Sadtschikowa 1964; Krylow et al. 1982; Marha et al. 1968/71; Marino
1988; McLaughlin 1962; Medwedew 1973; Moros 1984; Owsjannikow 1973; Pawlo-
wa und Drogitischina 1968; Plechanow 1984; Rakitin 1977; Sadtschikowa 1964;
Sadtschikowa et al. 1972, 1971; Szmigielski 1977; Tjashelova 1983].
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Gestattet sei noch einmal zu bemerken, dass hochfrequente Wellen mit sehr
niedriger Leistungsflussdichte besonders intensiv in die zentralnerval verarbei-
tenden Prozesse des Gehirns und der circadianen Periodik eingreifen können
und bei wiederholter Exposition kumulative Prozesse verursachen und somit
zu einer Verstärkung pathologischer Regulationsprozesse führen können
[Marha et al. 1968/71; Gordon 1970, 1966; Presman 1968; Frey 1963a und b,
1962, 1961].

4.4.2 Ionisierende Strahlung

= Strahlung von elektromagnetischen Wellen bzw. Korpuskularstrahlung, die so e-
nergiereich ist, dass beim Durchgang durch das Gewebe eine Ionisierung der Mole-
küle erfolgt. Die direkte ionisierende Strahlung besteht aus geladenen Korpuskeln
(Betateilchen, Alphateilchen usw.), die wegen ihrer Ladung beim Durchgang durch
das lebende Gewebe mit den Atomen direkt in Wechselwirkung treten können. Sie
können über stimulierende und Ionisierungsprozesse Energie abgeben und sich in
biochemische Prozesse dysregulierend einschalten. Die indirekte ionisierende Strah-
lung besteht aus Photonen (Gammastrahlung, Röntgenstrahlung) oder ungeladenen
Korpuskeln (Neutronen). Diese ionisieren über die Bildung eines geladenen Sekun-
darteilchens.

Nach Erkenntnissen der russischen Wissenschaftler mit Opfern der Tschernobylreak-
torkatastrophe treten folgende pathologische Erscheinungen nach ionisierender
Strahlenexposition auf:

ð- schwere psychoemotionelle und neurophysiologische Störungen
ð- neuroasthenisch-vegetatives Syndrom, oft als Schwelleneffekt bezeichnet,

weil zunächst nur funktionelle Störungen wie Erschöpftsein, Motivationsar-
mut, Appetitlosigkeit, depressive Verstimmungen usw. auftreten (Neuroas-
thenie)

ð- Sklerotisierung des Bindegewebes mit Folgeerscheinungen in allen Organ-
systemen, z. B. Atmungssystem, Magen-Darmkanal, Blutgefäße, Blase,
Haut, Knorpelgewebe, Knochen, Gehirn (Glia und Markscheiden der Ner-
venfasern)

ð- Strahlungsverbrennungen
ð- Strahlungskatarakt
ð- Unfruchtbarkeit
ð- bösartige Geschwulste und Leukämie
ð- Genschädigungen [Bgatova und Novoselov 2000; Racikov 1999; Tsherbo

und Zeldin 1998; Wolkova 1998; Korotaev et al. 1992; Vasilenko 1992;
Moskalev 1992; Pincuk et al. 1991; Baraboy et al. 1991; Popov und Minne-
bayer 1990; Kuzin und Kolylov 1983; Kiselev und Nakhilnizkaya 1960]

Auffällig ist, dass bei nicht ionisierender und ionisierender Strahlung das neuroas-
themisch-vegetative Syndrom gleichermaßen in Erscheinung tritt. Das spricht für die
Empfindlichkeit des Gehirns gegen jegliche Strahlung.

4.5 SAR-Grenzwerte: Was ist das?
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass eingangs mit unter-
schiedlichen Bezeichnungen der Grenzwerte umgegangen wurde. Während bei den
russischen und auch älteren amerikanischen Festlegungen die Leistungsflussdichte
in Milliwatt pro Quadratzentimeter (mW/cm²) Strahlung für Frequenzen im Bereich
über 300 MHz angesetzt werden, wurde in den westlichen Ländern seit 1998 SAR-
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Werte (spezifische Adsorptionsrate) in Watt pro Kilogramm (W/kg) ausgegeben. Die-
se Grenzwerte werden für die Stärke der elektrischen und magnetischen Komponen-
ten elektromagnetischer Wellen sowie deren Leistungsflussdichte aus einem allge-
meinen Basisgrenzwert der Energieabsorption abgeleitet. Die ICNIRP = International
Commission on Non-Ionizing Radiation protection e.V. hat 1988 für die allgemeine
Bevölkerung den SAR-Grenzwert eingeführt.

Neitzke et al. [1994] vertreten die Auffassung, dass die angeführten Basisgrenzwerte
für SAR im praktischen Leben wenig hilfreich sind. Wenn man die folgende Be-
schreibung der Festlegung dieser Grenzwerte liest, kann man Neitzke et al. [1994]
und Laughin [1962] nicht nur zustimmen, sondern die SAR grundsätzlich in Zweifel
stellen und als eine Fiktion einschätzen.

4.5.1 Zur so genannten wissenschaftlichen Grundlage für die SAR-
Grenzwertfestlegung

Nachfolgend soll die Beschreibung der Grenzwertfestlegung der ICNIRP, IRPA und
SSK (Strahlenschutzkommission) mit anderen Strahlenschutzorganisationen darge-
legt werden, wie sie in populärwissenschaftlichen Büchern vermittelt wird.

Die Grenzwertfestlegung wurde in Büchern, z. B. von Leitgeb [2000] und Leute
[2002], die weite Verbreitung finden, in folgender Weise beschrieben:

Bei der Festlegung der Grenzwerte werden als erstes Basiswerte festgelegt. Diese
beziehen sich auf die biologische wichtige, aber kaum messbare Größe auf die
„spezifische Absorptionsrate“ SAR, sowie auf die besser zugängliche Größe Intensi-
tät der Leistungsdichte direkt an der Körperoberfläche [Leute 2002]. (Anmerkung:
Der Begriff Leistungsflussdichte wird diesen Autoren zufolge für Intensität irgendwo
im Strahl verwendet. Die Leistungsdichte wird für die Intensität an der bestrahlten
Oberfläche bestimmt.) „Da die Einhaltung der Basisgrenzwerte (die kaum messbar
sind, der Autor) naturgemäß nicht überprüft werden kann, werden abgeleitete Refe-
renzgrenzwerte für die messbare Feldgröße, die elektrische Feldstärke, bestimmt.
Da dies mit Hilfe von Modellrechnungen nur näherungsweise möglich ist, können
sich die Grenzwerte einzelner Länder und Organisationen unterscheiden, auch wenn
sie auf denselben Basisgrenzwerten beruhen.“ [Leitgeb 2000] Was für diese unter-
schiedlichen Grenzwerte ausschlaggebend ist, formulierte Leitgeb wie folgt. Diese
Unterschiede sind bedingt:

ð- „Einerseits durch die Größe des Basisgrenzwerts selbst, also den erzielten
gesellschaftlichen Kompromiss;

ð- andererseits durch die Körperstelle, für die der Wert gilt. Derselbe Zahlen-
wert der Stromdichte lässt verschieden hohe Felder zu. Wenn er z. B. nicht
auf das Herz, sondern auf die Engstelle Hals bezogen ist, bewirkt er eine
strengere Festlegung und wäre noch strenger, wenn er den ungünstigsten
Bereich, nämlich den Knöchel, ebenfalls einschließen würde;

ð- schließlich die Größe der Fläche, über die er ermittelt wir: Um an der
Engstelle Hals die Nervenstränge im Rückenmark zu schützen und die
sehr ungleiche Stromdichteverteilung zu berücksichtigen, wäre eine Mitte-
lung über ca. 1 cm² nötig, im Bereich des Herzens, wo die Stromdichtever-
teilung bereits gleichmäßiger ist, wäre eine Mittelung über 100 cm² ausrei-
chend.“ [Leitgeb 2000]

Die SAR-Werte gelten für Dauerexposition (länger als sechs Minuten).
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Tabelle 26: Von den Basisgrenzwerten abgeleitete Referenzgrenzwerte für die Intensität der
Wellen bei der Mobilfunkfrequenz 900 MHz [Leitgeb 2000]
(V) Vornorm bzw. Entwurf; VDE Verband deutscher Elektrotechniker; BUWAL
Schweizerisches Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft; WHO Weltge-
sundheitsorganisation; ICNIRP Internationale Kommission zum Schutz von
nicht ionisierender Strahlung (nach [Leitgeb 2000])

zeitlicher Mittelwert Pulsmittelwert

Land bzw.
Organisation

Allgemein-
bevölkerung
µW/cm²

(einschlägig)
beruflich Ex-
ponierte
µW/cm²

Allgemein-
bevölkerung
µW/cm²

(einschlägig)
beruflich Ex-
ponierte
µW/cm²

Publikation

Österreich 600 3.000 600.000 3.000.000 PN(V) S1119

Deutschland 451 nicht festgelegt 461.824 nicht festgelegt BImschVo

450 2.250 450.000 2.250.000 DIN
VDE(V)848-2

Europäische
Gemeinschaft

450 2.250 450.000 nicht festgelegt Ratsempfeh-
lung
99/519/EC
Ratsempfeh-
lung (V) 1992

Schweiz 450 2.250 450.000 2.250.000 BUWAL, 2003

ICNIRP
(WHO)

450 2.250 450.000 2.250.000 Health Phys.
1998

4.5.2 Kritische Bemerkungen zur pseudowissenschaftlichen SAR-
Grenzwertfestlegung

Bei dem Vorgang dieser Grenzwertfestlegung wird man daran erinnert, dass Herr
Silny physikalische Mechanismen in menschlichen Organismen annimmt, die es aber
in keinem Lebensprozess gibt. D. h. die Grenzwerte sind wohl für physikalische Kör-
per, aber nicht für Körper mit biopsychosozialen Lebensprozessen geeignet. Es sei
mir ein Kommentar als Physiologe und Pathophysiologie dazu gestattet.

Es wird mit kaum messbaren biologischen Größen gearbeitet. In der Physiologie
oder Psychophysiologie haben wir entweder messbare oder keine messbaren Grö-
ßen. Die Physiologie der Thermoregulation gehört zum Grundwissen eines Arztes.
Sie bleibt unberücksichtigt. Das ist ein Kardinalfehler bei der Grenzwertfestlegung.
Zeitreihenuntersuchungen, z. B. des Blutdrucks, des Blutflusses und der Herzfre-
quenzdaten hätte man unbedingt mit einbeziehen müssen.

Weil man biologische Größen kaum messen kann, wird durch „abgeleitete Refe-
renzgrenzwerte“ für messbare Feldgrößen die elektrische Feldstärke bestimmt. Ab-
gesehen davon, dass nicht gesagt wird, wovon die Referenzwerte abgeleitet werden,
steht aus meiner Sicht eine physikalische Größe, die als elektrische Feldstärke be-
zeichnet wird, im Mittelpunkt, aber kein Lebensprozess. Da es nach Erkenntnissen
der Physiologie und Psychophysiologie keine reizspezifischen Reaktionen, sondern
individuumspezifische Reaktionen gibt (was Virchow auch schon wusste), haben wir
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also keinen biologischen, sondern einen physikalisch angelegten Grenzwert, der
niemals zu den Lebensprozessen passen kann.

Unter diesem Aspekt hatte der so festgelegte Grenzwert vielleicht Gültig-
keit für einen technischen Roboter, aber nicht für einen lebendigen Men-

schen.

So wie man mit einem Burgtorschlüssel des 15. Jahrhunderts kein heutiges Sicher-
heitsschloss aufschließen kann, so bietet der SAR keinen Schutz für ein biologisches
Lebewesen.

Im nächsten Schritt wird mit Hilfe von Modellrechnungen näherungsweise der
Grenzwert bestimmt. Da das „näherungsweise“ ein Gummibegriff ist, können sich in
den einzelnen Ländern die Grenzwerte unterscheiden (Wo bleibt die von der Physik
und Technik so viel gepriesene Reproduzierbarkeit und exakte Wissenschaftsphilo-
sophie?)

Schließlich kommt noch ein nicht definierter „gesellschaftlicher Kompromiss“ dazu,
also ein weiterer Unbestimmtheitsfaktor. Was versteht man wohl darunter?

Unter biologischem und medizinischem Aspekt ist die SAR nichts ande-
res als eine Fiktion.

Bei dieser Grenzwertfestlegung geben die so genannten exakten Wissenschaften,
also die klassische Physik, eine Galavorstellung über ihre „Exaktheit“. Vielleicht kann
man sie verstehen, wenn man einer Erläuterung aus dem Positionspapier des VDE
[2002], das Auffassungen wie Herr Silny vertritt, folgt, in der dessen Wissenschaft
wie folgt beschrieben wurde:

Im Positionspapier des VDE [2002] (VDE – Technisch-wissenschaftlicher Verband
der Elektrotechnik, Elektronik , Informationstechnik) gibt es nämlich unter der Über-
schrift „Die Rolle der Wissenschaft“ folgende Formulierung, die ich als Arzt und Me-
diziner als eine Bankrotterklärung des VDE bezüglich der biologischen und EMF-
Wirkung bewerte: „Wo bleibt der Beweis der Unschädlichkeit der Mobilfunkfelder?
Die Diskussion um mögliche schädliche Auswirkungen moderner Technologien wie
z. B. dem Mobilfunk wird häufig von der Forderung nach dem wissenschaftlichen
Beweis der völligen Unschädlichkeit begleitet. Ein solcher Beweis kann von der Wis-
senschaft nicht erbracht werden. Vielmehr trifft man bei näherem Hinsehen auf die
prinzipielle wissenschaftstheoretische Unbeweisbarkeit der Unschädlichkeit jeglicher
physikalischen oder chemischen Exposition – der Unbeweisbarkeit des Nichts.“ [VDE
2002]

Wenn ich die Unschädlichkeit eines physikalischen Wirkungsfaktors nicht mit physi-
kalischen oder chemischen Methoden nachweisen kann, dann gilt das logischerwei-
se für die Schädlichkeit, weil das die „Unbeweisbarkeit des Nichts“ wäre. Wozu dann
aber die unvollkommenen Klimmzüge mit den Grenzwerten, die nach Herrn Silny
dem Menschen volle Sicherheit bieten sollen und die Finanzierung von Kurzzeitstu-
dien?

Gerechtfertigte Kritik an dieser Grenzwertfestlegung mit entsprechender
wissenschaftlicher Begründung übten Cherry [2000a und b, 1999] sowie
Oberfeld [2005, 2003] und Varga [1976]. Cherry bezeichnet die ICNIRP-
(IRPA-)Richtlinie als „ ernstlich fehlerhaft“ . Auch Varga [1976] hält die

Grenzwerte der ICNIRP-Richtlinie für zu hoch. Das Salzburger Modell hat
1998 eine Vorsorgewert von 1 mW/cm2 festgelegt und im Jahr 2002 auf
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0,001 mW/cm2 gesenkt und somit den Grenzwerten, wie sie in Osteuropa
vertreten werden, angepasst [www.land-sbg.gv.at/Celltower]

4.5.3 Strahlensensibilität beim Menschen bestimmen und keinen
imaginären physikalischen Grenzwert

Die Lebenswissenschaft und damit die Medizin verfügt über eine Unmenge von
messbaren Größen, mit denen die Strahlen- bzw. Elektrosensibilität bestimmt wer-
den kann, um einen realen sicheren Schutz gegen EMF-Strahlung zu gewährleisten.
Nachfolgend möchte ich dies an einigen Beispielen bzw. Hinweisen demonstrieren,
um zu zeigen, dass wir den physikalischen Hokuspokus SAR der ICNIRP, SKK u. a.
unbedingt aus dem Verkehr ziehen müssen und dies sehr schnell.

Die Bestimmung der Elektrosensibilität des menschlichen Individuums und nicht eine
technische oder physikalische Scheingröße kann real Schutz geben.

4.5.3.1 Es gibt schon seit Jahrzehnten ein Maß der Strahlensensibilität

In jedem medizinischen Wörterbuch wird man das Stichwort „Maß für die Strahlen-
sensibilität“ finden, welches an Lebensprozessen bestimmt wird, z. B. an der Zelltei-
lung und deren Hemmung durch dosisabhängige Strahlungsintensitäten. Diese
Strahlensensibilitätsbestimmung wird z. B. vor der Bestrahlung von Tumoren im
Rahmen der Krebstherapie vorgenommen (siehe z. B. [Pschyrembel 2002]).

Heute gibt es schon durch die Nanotechnologie viele moderne Methoden, die eine
noninvasive Bestimmung der Strahlensensibilität ermöglichen. Begonnen vom EEG
(einschließlich Schlafprofilmessung) bis zu den bereits erwähnten Methoden des
Frauenhoferinstituts für Siliziumforschung, die sogar gestattet, Thermoeffekte und
solche von elektrophysiologischen Wechselfeldern getrennt zu verifizieren.

4.5.3.2 Die Thermoregulation – ein realer physiologischer Prozess, der als
Grundlage für die Bestimmung der Strahlen- bzw. Elektrosensibilität
dienen kann

Wie bereits erwähnt, verfügt der Mensch über ein subtiles kompliziertes System der
Thermoregulation, welches immer Sorge dafür trägt, dass wir uns nicht überhitzen
und nicht unterkühlen.
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Abbildung 40: Schematische Darstellung der zentralnerval gesteuerten Thermoregulation. Die
Information zum Gehirn über die Außentemperatur
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Abbildung 41: Circadianer Rhythmus der Köpertemperatur eines Menschen unter normalen
Lebensbedingungen und eines Menschen unter konstanten Umweltbedingun-
gen

Dieser thermoregulatorische Prozess unterliegt einem 24h-Rhythmus (circadianer
Rhythmus), der schon unter zwei verschiedenen Lebensbedingungen unterschiedli-
chen Verlauf zeigt.

Davon lässt sich ableiten, dass Herrn Silnys „physikalisch-mechanistische Gebäu-
demauerhypothese“ überhaupt nicht bei einem Menschen greifen kann.

Im Rahmen der Thermoregulation würden sich u. a. folgende Parameter zur Strah-
lensensibilitätsbestimmung anbieten: EEG, elektrophysiologische Schlafprofile, Haut-
leitwert (Elektrodermale Aktivität), Körpertemperatur, Blutgefäßreaktion, Blutfluss,
Blutdruck, Herzrate (Herzratenfrequenzvariabilität) u. a.

4.5.3.3 Das russische Modell zur Festlegung eines schützenden Grenzwerts
gegen EMF-Strahlung

Die ehemalige Sowjetunion und nachfolgend Russland ist das einzige Land, welches
über Grenzwertbestimmungen auf der Grundlage von unzähligen wissenschaftlichen
Arbeiten fundiert und den Zeitfaktor, d. h. die Einwirkungsdauer mit berücksichtigt.
Die hygienische Standardisierung (30 kHz-30 GHz) erfolgte auf der Grundlage von
tierexperimentellen Modellen und Extrapolierungen auf den Menschen. Es wurden
5 Reaktionsabstufungen für die Strahlungen vorgenommen

ð- physiologische Normreaktion
ð- physiologische Adaptation
ð- Kompensierung
ð- reparative, reversible Maladaptation
ð- irreversible Maladaptation

Die Grenzwertfestlegung in der UdSSR auf der Grundlage von Ergebnissen, z. B. auf
Untersuchungen

ð- der Transportprozesse in der Zellmembran
ð- der ZNS-Funktionen (Auftreten von EEG-Wellen < 4 Hz, sensorische Re-

aktionszeiten und Reizschwellen)
ð- der Elektrolyte
ð- der Altersempfindlichkeit
ð- der DNS-Struktur
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ð- der Herz-Kreislauffunktion
ð- des Metabolismus
ð- der biologischen Rhythmen u. a. [Hecht und Balzer 1997]

4.5.3.4 Forderungen an die ICNIRP und SSK (Strahlenschutzkommission)
und das Ministerium für Umwelt

Die hier vorgenommene Analyse ergab, dass der SAR-Grenzwert der Lebenspro-
zesse eine Fiktion darstellt und nicht geeignet ist, auch nur im Geringsten der durch
EMF-Strahlung belasteten Bevölkerung einen Schutz zu bieten.

Deshalb fordere ich, dass die ICNIRP und SSK sofort diese Pseudogrenzwertrege-
lung aus dem Verkehr ziehen und ersatzweise vorrübergehend das russische Modell
als verbindlich einführen.

Die verantwortlichen Bundes- und Länderministerien für Umwelt sollten ab sofort den
SAR-Grenzwert für ungültig erklären und als Übergangsregelung das russische Mo-
dell und einen Grenzwert von 1-10 µW/cm² in Abhängigkeit von der Einwirkungsdau-
er einführen.

Den verantwortlichen Umweltministern wird empfohlen zu veranlassen, dass auf je-
dem Handy eine Warnung vor gesundheitlichen Schädigungen, die durch zu langes
und zu häufiges Telefonieren eintreten können, angebracht wird (analog zur Ver-
pflichtung der Zigarettenindustrie).

Kindern und Jugendlichen sowie Schwangeren sollte der gebührende gesundheitli-
che Schutz vor Mobilfunk-EMF-Strahlung gewährleistet werden.

Den Medien wird empfohlen, dass sie wissenschaftlich fundiert über die Gesund-
heitsgefährdung der EMF-Strahlung aufklären und möglichst reale, wissenschaftliche
Schutzmaßnahmen verbreiten.

Die Ärztekammern sollten die Baden-Württembergische Initiative aufgreifen und Mel-
destelle für das Mikrowellen- bzw. Radiofrequenz-Syndrom einrichten.

Die Forschungsfonds sollten vorwiegend die Gelder nur für die Erforschung der a-
thermsichen Wirkung von EMF-Feldern unter Langzeitwirkungsaspekt und zur Schaf-
fung von lebenswissenschaftlich fundierten Schutzgütekriterien zur Verfügung stel-
len. Das kann nur ein individueller biologischer Wirkungsindikator sein.

4.6 Die Strahlenexperten hatten schon immer Schwierig-
keiten, ihr Metier zu beschreiben, zu definieren und in
Einheiten auszudrücken – ein kurzer historischer Ab-
riss

4.6.1 Röntgenstrahlung erst harmlos, dann gesundheitsschädi-
gend

(nach [Brodeur 1980, 1977/78])

Die Beobachtungen über Erkrankungen durch Strahlen kamen 1916 erstmals in die
Öffentlichkeit, als man in Großbritannien an den Händen von Röntgenologen häufi-
ger Hautkrebs beobachtete. Vorher hatte aber der Entdecker der Röntgenröhre, Con-
rad Röntgen, schädigende Wirkungen und „Verbrennungen“ auf der Haut festgestellt.
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Das veranlasste damals die Britische Gesellschaft für Röntgenologie die Herausgabe
von Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Röntgenstrahlen.

Die Amerikanische Röntgengesellschaft gründete 1922 einen Ausschuss für Strah-
lenschutz. 1925 auf dem ersten internationalen Kongress für Radiologie wurde eine
Grenzwertfestlegung für die Exposition gegenüber Röntgen- und Gammastrahlen
diskutiert. Man einigte sich darauf, dass der Grenzwert ein Zehntel von der Strahlen-
dosis betragen sollte, die leichte Hautverbrennungen verursachen kann. Eine erfah-
rungswertbezogene Festlegung ohne wissenschaftliche Fundamentierung. Anlass zu
dieser Grenzwertdiskussion waren Beobachtungen von Kieferknochenkrebs bei Ar-
beiterinnen, die bei der Herstellung von Leuchtzifferblättern von Uhren mit radiumhal-
tiger Farbe den kleinen ausgefaserten Pinsel durch Anfeuchten mit dem Mund wie-
der zuspitzen mussten!!!

4.6.2 Das Röntgen (R) ein falsches Maß für die Medizin!

Auf dem zweiten internationalen Kongress für Radiologie 1928 in Stockholm wurde
das „Röntgen“ (R) als Maßeinheit für Strahlungsschäden beschlossen. Das Röntgen
wurde als Maß für die Energiemenge definiert, die in einem Kubikzentimeter Luft frei
wird. Exakt bestimmt „R“ den Grad der Ionisierung, aber nicht die Energiemenge, die
das Gewebe absorbiert. Das war bereits der erste Irrtum. Das Röntgen war eine
für die Physiker verwendbare Einheit, aber nicht für den Mediziner geeignet. Jahre-
lang wurde aber das Röntgen in der Medizin falsch als Maß für „absorbierbare Ener-
giemenge benutzt. Eine Korrektur dieses Irrtums wurde erst 1953 mit der Einführung
der Maßeinheit Rad (rd) = Radiation absorbid dose (spezifisch absorbierte Strahlen-
dosis), vorgenommen. Auch das ist eine Maßeinheit, die zur Beurteilung physikali-
scher Körper, aber nicht zur Beurteilung von Lebensprozessen menschlicher Körper
geeignet ist.

In das 1978 eingeführte international gültige Maßeinheitensystem (SI) wurden
wegen bestehender Unklarheiten Röntgen (R) und Rad (rd) nicht aufgenom-
men. Man schuf aber Analogika: Für das frühere Röntgen wurde hilfsweise als SI-
Einheit Coulomb/Kilogramm (C/kg) für das frühere Rad (rd) Joule/Kilogramm (J/kg)
eingefügt.

1 R = 258 µC/kg Messung der Ionendosis

1 rd = 0,01 J/kg Messung der Energiedo-
sis

Für die Ärzte (Radiologen) und deren Patienten wurden Strahlenstandards geschaf-
fen.

4.6.3 Nach Atombombenabwurf endlich kumulative Wirkung von
ionisierender Strahlung anerkannt

In den Jahrzehnten nach den Atombombenabwürfen auf die japanischen Städte Hi-
roshima und Nagasaki wurde bekannt, dass sich die schädliche Wirkung von ionisie-
render Strahlung kumulativ entfalten kann. D. h. je öfter der Mensch einer ionisieren-
den Strahlung ausgesetzt ist, desto größer ist das Risiko, bleibende Schäden zu er-
zeugen.

Heute sind auch die meisten Radiologen weltweit darüber einig, dass nur dann ge-
röntgt werden soll, wenn es unbedingt notwendig ist. Man kann also konstatieren,
dass von der ersten Entdeckung von Strahlenschäden durch Röntgen bis zur Durch-
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setzung dieser Erkenntnis in der medizinischen Praxis zirka ein halbes Jahrhundert
vergangen ist. So verantwortungslos wurde mit wissenschaftlichen und ärztlichen
Beobachtungen umgegangen, bis sie allgemein „wissenschaftliche Anerkennung“
fanden.

Eine Ausnahme wurde in der ehemaligen Sowjetunion gemacht, wo sehr früh sehr
niedrige Grenzwerte für Röntgen angesetzt wurden.

4.6.4 Mikrowellensyndrom seit 70 Jahren bekannt, aber immer
wieder aus kommerziellen Gründen ignoriert

Das gleiche Verzögerungsdrama zur richtigen, sachgemäßen Beurteilung von Ge-
sundheitsschäden durch nicht ionisierende Strahlung mit athermischer/biologischer
Wirkung vollzieht sich nun schon mehr als 70 Jahre und dauert noch an. Schon 1932
veröffentlichte der deutsche Arzt Schliephake seine Beobachtungen über das Ra-
diowellensyndrom, später als Mikrowellensyndrom bezeichnet. Diesen Beobachtun-
gen zu folge litten Menschen, die in der Nähe von Radiosendetürmen ohne Schutz
arbeiteten an Kopfschmerzen, Erschöpfungszuständen, Schlafstörungen, Konzentra-
tions- und Gedächtniseinschränkungen sowie an einer erhöhten Anfälligkeit gegen-
über Grippeviren. Nach Schliephake [1932] waren diese pathologischen Erscheinun-
gen nicht durch Wärmewirkung zu erklären. In der ehemaligen Sowjetunion trug man
diese Erkenntnisse schon sehr früh Rechnung.

Mitte der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts begann bereits die Diskussion
um die gesundheitsschädigende Wirkung von nicht ionisierenden Strahlen. Zu die-
sem Zeitpunkt wurde die bisher auf längere Wellen beruhende Diathermie-Therapie,
d. h. eine Behandlung mit Strahlung zur Erwärmung des Gewebes (Muskeln, Binde-
gewebe, sogar Tumorgewebe) in die „Kurzwellentherapie“ überführt. Die Kurzwellen-
therapie wurde aber wie die Langwellentherapie gehandhabt und nicht nur von Ärz-
ten gebraucht, sondern von jedermann. Das war besonders in Europa der Fall. Es
wurde auch bekannt, dass Glasbläser und Stahlwerker, also Arbeiter, die unter Hit-
zeeinwirkungen standen, häufig an grauem Star erkrankten.

4.6.5 Mikrowellen wirken wie ionisierende Strahlungen

Nach ersten Erkenntnissen aus Tierexperimenten und ärztlichen Beobachtungen bei
Menschen, welche im Kurzwellenbereich arbeiteten, wurden ähnliche Erscheinungen
wie bei den Röntgenstrahlungen beobachtet. Es setzte sich bei verantwortungsvollen
Ärzten wie z. B. bei dem genannten Schliephake [1932] die Auffassung durch, dass
Kurzwellen, also hochfrequente Radiowellen, ähnlich wie ionisierende Strahlungen
auf den Menschen und auf Tiere wirken können. Neben einer schädlichen Wärme-
wirkung wurde bereits auf eine nicht durch Wärmeeinfluss erklärbare Wirkung mit
Symptomen des Mikrowellensyndroms (siehe Schliephake 1932) verwiesen.

In der Mitte der 30er Jahre entwickelte sich eine leidenschaftlich geführte Kontrover-
se zwischen Wissenschaftlern welche den Mikrowellen einen spezifischen, nicht mit
Wärme in Zusammenhang stehenden, biologischen Effekt zuschrieben und jenen,
die nur den Wärmeeffekt gelten ließen. Ende 1935 erschien in den USA ein offizieller
Report über die physikalische Therapie. Dazu wird konstatiert: „Die Beweislast liegt
bei denen, die außer der bekannten Wärmewirkung noch andere Aktivitäten vermu-
ten.“ Derartige Töne klingen auch heute noch, z. B. aus dem Positionspapier des
VDE [2002] und aus der Schrift von Herrn Silny, wenn es um den schon längs er-
brachten Nachweis der athermischen/biologischen Wirkung nicht ionisierender Strah-
lung geht. Herr Silny kennt leider die einschlägige Literatur nicht.
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4.6.6 Willkürliche Festlegung: Grenzwert 10 mW/cm²

Auf dem Mikrowellenkongress 1955 in der Mayoklinik in Rochester, Minnesota, trafen
sich Experten aus Ärztekreisen, des Militärs, von Forschungseinrichtungen und der
Industrie. Kontroverse Diskussionen, Zweifel an der Übertragbarkeit von Ergebnissen
aus Tierexperimenten auf den Menschen, Unerklärbarkeit von Symptomen wie Kopf-
schmerzen, Blutbildveränderungen, Sehstörungen, Konzentrationsschwäche, Radar-
strahlenhören, Gedächtnisverlust usw. bei geringer Leistungsdichte, führten zu kei-
ner Einigung. Angesichts des Meinungschaos wurde von Hermann P. Schwan von
der Universität Philadelphia die physikalisch determinierte Wärmetheorie vertreten
und ein Grenzwert als Schutzgröße für Arbeiter mit Mikrowellenumgang 10 mW/cm²
als höchstzulässige Leistungsdichte als Vorschlag unterbreitet und von den meisten
akzeptiert. Dieser Wert wurde von Schwan mit physikalischen, theoretischen Überle-
gungen und eigenen Beobachtungen begründet. Die Physiologie der Thermoregula-
tion wurde nicht berücksichtigt. Schwan vertrat zwar die Auffassung, dass dieser
10 mW/cm²-Standard „ins Unreine“ festgelegt wurde, aber das Beste nach dem vor-
handenen Kenntnisstand sei. Die Telefongesellschaft Bell setzte in ihrem Bereich
(1953) den Grenzwert auf 0,1 mW/cm² fest. Der Grund dafür war, dass Dr. Frederic
Hirsch, Betriebsarzt bei Bell, im Fachblatt für Arbeitsmedizin im Dezember 1952 ei-
nen Artikel veröffentlichte, in welchem er beschreibt, dass ein Mikrowellentechniker
schwere Augenleiden durch die „nicht-ionisierenden“ Mikrowellen erlitten hatte. Für
die damalige Zeit (1955) hatte er vielleicht Recht.

4.6.7 Elektromagnetische Leistungsdichte für physikalische, aber
nicht biologische Zwecke geeignet

Der als „Vater“ dieses Grenzwerts 10 mW/cm² bezeichnete Hermann P. Schwan
[1955] schloss anfangs auch nicht thermische biologische Wirkungen der Mikrowel-
lenwirkung nicht aus. Er vertrat sogar die Auffassung, dass ein menschlicher Körper
nicht länger als eine Stunde pro Tag der als nicht gesundheitsschädigend geltenden
10 mW/cm²-Strahlung unterliegen sollte [Brodeur 1980, 1977/78]. Als Maß für diese
Grenzwertbestimmung wurde die elektromagnetische Leistungsdichte eingeführt. Sie
bringt die Intensität (Kraft) eines Strahls von elektromagnetischen Wellen zum Aus-
druck und wird in Milliwatt (mW) pro cm² angegeben. Sie ist, wie das Röntgen nur ei-
ne für physikalische Vorgänge gebräuchliche Größe, aber keine Größe für die von
thermoreguliertem Gewebe des menschlichen Körpers adsorbierte Energie, weil die
Physiologie der Thermoregulation nicht berücksichtigt wird. Dieser Grenzwert wurden
von den USA in alle Natoländer übertragen und galt daher auch in Westeuropa [Bro-
deur 1980, 1977/78]. Heute wird dieser Grenzwert, wie schon erwähnt, mit dem mys-
teriösen SAR ausgedrückt. Ich frage die Öffentlichkeit: Wie lange wollen wir in
Deutschland, in der Schweiz oder in ganz Europa noch warten, bis wir Grenzwerte
einführen, die gleich oder niedriger als die in Russland sind?

4.6.8 Zwei Ereignisse, die das USA-Parlament stimulierten

Dennoch ging auch in den USA der Kampf weiter, den Schutz der Bevölkerung und
Arbeiter vor athermischen Strahlen zu gewährleisten. Zwei Ereignisse spielten dabei
eine besondere Rolle, damit sich das USA-Parlament (der Senat) mit der Frage des
Schutzes vor der athermischen/biologischen EMF-Strahlung beschäftigte.

Erstens: Im Jahre 1962 entdeckten Techniker der USA-Botschaft in Moskau (Tschai-
kovskistraße), dass von der Gegenseite Mikrowellen von 1 µW/cm2 auf die Botschaft
rund um die Uhr gerichtet werden, um Informationen des Botschaftspersonals abzu-
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hören und die USA-Abhörvorrichtungen außer Kraft zu setzen. Die USA-Fachleute
waren aber fassungslos, weil diese Mikrowellen in einem nicht nachvollziehbaren
System die Frequenzen wechselten. Es traten nach einigen Jahren bei den Bot-
schaftsangehörigen Symptome des Mikrowellensyndroms auf. Diese konnten aber
nach offiziellen Vorstellungen nicht sein, denn die Leistungsflussdichte (Intensität)
des „Moskauer Signals“ betrug 1 µW/cm2, der Grenzwert in den USA, wie wir wissen,
10 mW/cm2. Das Moskauer Signal hatte also eine Intensität, die ein Zehntausendstel
des offiziellen Grenzwerts in den USA betrug. Erstmals soll auf dem Gipfeltreffen der
damaligen Regierungschefs der USA und der UdSSR um Juni 1967 in Glassbaro
über das Moskauer Signal gesprochen worden sein. USA-Präsident Johnson soll den
sowjetischen Ministerpräsidenten Kyssygin persönlich gebeten haben, die Bestrah-
lung der amerikanischen Botschaft in Moskau mit elektromagnetischen Wellen ein-
stellen zu lassen. Das Gespräch soll geheim verlaufen sein, denn an die Öffentlich-
keit ist davon wenig gedrungen. Geändert hat sich danach nichts in Moskau [Brodeur
1977/78].

Zweitens: Um die gleiche Zeit 1967/1968 wurden Beschwerden gegen die Electric
Company geführt. Diese musste 90.000 Farbfernsehgeräte zurückrufen, weil von den
Hochfrequenzröhren gefährliche Strahlungen kamen.

4.6.9 Anhörung vor dem USA-Senatskomitee

Deshalb wurde im Mai 1968 ein Senatskomitee berufen, welches fünf Tage lang
zahlreiche Fachleute anhörte. Paul Brodeur [1980] berichtet über die fünftägige An-
hörung wie folgt:

„Das Verteidigungsministerium schickte zwei hohe Offiziere von der Ingenieur- und
Forschungsabteilung sowie je einen Stabsarzt von Marine, Luftwaffe und Armee, die
dem Staat versicherten, die von den Streitkräften durchgeführten Forschungen über
biologische Effekte von Mikrowellen seien umfassend genug gewesen, die 10 mW-
Sicherheitsgrenze als ausreichend zu bestätigen. Niemand sei durch die militäri-
schen Mikrowellenanlagen irgendwelchen schädlichen Einflüssen ausgesetzt gewe-
sen. (Offenbar hatte den Herren auch niemand aus dem Ministerium einen Hinweis
auf das Bestehen umfangreicher russischer Literatur über die Wirkungen von Mikro-
wellenstrahlungen geringer Intensität gegeben. Desgleichen wurde nicht daran ge-
dacht, dass die amerikanische Luftwaffe selbst, in einem medizinischen Ratgeber
vom Dezember 1965, unter der Überschrift „Ungeklärte Körperreaktionen auf Radar“
in objektiver Weise mitgeteilt hatte: „Schmerzen oberhalb des Magens und/oder
Erbrechen können gelegentlich schon als Folgen der Einwirkung von Strahlungsleis-
tungsdichten zwischen 5 und 10 mW/cm² auftreten.“)

4.6.10 Professor Susskind von der Berkeley-Universität warnt vor
EMF-Gefahren

Der einzige Forscher, der in den 5 Sitzungstagen direkt auf die sowjetischen Er-
kenntnisse Bezug nahm, war Professor C. Susskind von der Berkeley-Universität. Er
erläuterte dem Komitee, dass sich die amerikanischen Wissenschaftler leider kaum
um die nichtthermischen Effekte von Mikrowellen Besorgnisse machen, obwohl sie
es anders wissen müssten. Wörtlich stellte er fest: „Wir können nicht gut über ei-
nen wichtigen Teil fundierter wissenschaftlicher Literatur hinweggehen, bloß
weil er russischer Herkunft ist.“ Es sei vielmehr notwendig, durch Wiederholung
der in der Sowjetunion durchgeführten Experimente zu klären, ob die von den Rus-
sen gezogenen Schlussfolgerungen zutreffen oder vielleicht zu widerlegen sind.
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Denn nachdem sich nach und nach die Gefährlichkeit ionisierender Strahlungen her-
ausgestellt hat, wäre es nicht überraschend, wenn nun auch die nicht ionisierende
Strahlung bei zunehmender Anwendung als vielleicht noch beunruhigenderes Prob-
lem erkannt würde. ... Professor Susskind hatte für seine Ansicht gute Gründe, denn
sieben Jahre zuvor hatte er für die Luftwaffe Tierversuche durchgeführt, deren Er-
gebnisse dringend nach weiteren Forschungen verlangte (siehe auch [Susskind
1959, Braussnitz und Susskind 1962].“

4.6.11 Vater des 10 mW/cm²-Grenzwert Prof. Schwan revidiert sich

Weiter berichtete Paul Brodeur [1980] über den Verlauf der Anhörung von Wissen-
schaftlern vor dem Senatskomitee:

„Während die meisten Gutachten, die dem Senatskomitee vorgetragen wurden, die
10 mW-Grenze unterstützen, sorgten einigen weitere Stimmen dafür, dass die Abge-
ordneten ein Bild von der eigentlich bestehenden Unsicherheit auf dem Gebiet ge-
winnen konnten. Das vielleicht überraschendste Beispiel für eine verantwortungsvol-
le, objektive Betrachtungsweise gab Professor Schwan, der bekanntlich auf dem
„Mayo-Kongress“ 1955 den 10 mW-Pegel selbst vorgeschlagen hatte und jetzt Vor-
sitzender des amerikanischen Normenausschusses für Radiofrequenz-Strahlungen
war, einer von Industrie und Bundesregierung getragenen Organisation, die im Jahre
1966 die Annahme der verbreiteten 10 mW/cm²-Grenze als offiziellen Standard emp-
fohlen hatte (siehe auch [Schwan 1955, 1956, 1957, 1958, 1959; Schwan et al. 1954;
Schwan und Li 1956a und b; Schwan und Piersol 1954, 1955]). Ausgerechnet Pro-
fessor Schwan erklärte nun, es seien noch umfangreiche Forschungen nötig, wenn
man entscheiden wolle, ob lange anhaltende oder häufige Exposition des Körpers
gegenüber Mikrowellenstrahlungen niedriger Intensität harmlos sei oder nicht, ob der
gleiche Sicherheitspegel für Erwachsene und Kinder gelte, ob die Mikrowellen mit
dem Zellgewebe auf mikroskopisch erkennbare Weise oder auf Molekularebene rea-
gieren und ob sie tatsächlich die Ursache für die Erbschäden und für Einschränkun-
gen der Funktionen des Nervensystems sein können. Ferner betonte Professor
Schwan, dass Forscher die Informationen über Mikrowellenschäden in Betrieben zu
erlangen suchen, in zunehmendem Maße bei den Unternehmern eine Abfuhr erhiel-
ten, entsprechend der bedauerlichen Tendenz, die auch weite Teile des Militärs und
der Industrie beherrsche: nämlich die Möglichkeit von Mikrowellenschäden zu leug-
nen, um gesetzliche Auflagen und Entschädigungsansprüche zu vermeiden. ...

Dass die 10 mW-Grenze keinerlei Rücksicht auf die Frequenzen der Strahlung
nimmt, sei schon ein Grund zur kritischen Nachprüfung. Denn inzwischen ist davon
auszugehen, dass die Wirkungen von Leistungsdichte und Frequenz korrekterweise
gemeinsam betrachtet werden müssten – zum Beispiel, weil elektromagnetische
Wellen mit niedriger Frequenz viel tiefer in den Körper eindringen und ihn viel spür-
barer erwärmen als höherfrequente Strahlen. Bei komplexen magnetischen Feldern
werde der Standard sowieso bedeutungslos, weil irreguläre Streustrahlungen in der
Umgebung von Mikrowellengeneratoren die Intensität der Gesamtstrahlung oft in
nicht vorhersagbarer Weise erhöhen.“

4.6.12 Kumulativer Effekt bei Mikrowellenstrahlung nachgewiesen

Dr. Zaret schrieb nach Brodeur [1980] an das Senatskomitee: „Wir haben einwand-
frei bewiesen, dass Mikrowellen, die Augen treffen, folgende schädliche Wirkung ha-
ben: mehrfache kurze Bestrahlungen, die einzeln nicht schmerzhaft sind und anfangs
keine Folgen zeigen, führen bei häufiger Wiederholung zu einem dauernden Augen-
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leiden. Also ist mit dieser (nicht ionisierenden) Strahlung ein gefährlicher kumulati-
ver Effekt verbunden.“ (siehe auch [Zaret 1963, 1964, 1965, 1977; Zaret et al. 1962,
1961])

Diese Tatsachen werden heute von Herrn Silny u. a. verschwiegen und ignoriert, nur
weil nicht sein kann was nicht sein darf.

4.6.13 Warum starben drei in Moskau amtierende USA-Botschafter
später an Krebs bzw. Leukämie?

Ergänzend sollen noch eine kurze Information zur Bestrahlung der USA-Botschaft in
Moskau durch den Sowjetischen Geheimdienst kurz gegeben werden. Obgleich seit
1962 bekannt war, wurde erst am 07.02.1976 von der „Los Angeles Times“ die Öf-
fentlichkeit von dieser Bestrahlung in Kenntnis gesetzt. Sie berichtete „Botschafter
Walter J. Stoessel in Moskau hat einen Teil der 125 Leute seines Mitarbeiterstabs
mitgeteilt, die Russen benutzten Mikrowellenstrahlen. Sie alle sollten wissen, dass
eine solche Bestrahlung mit der Zeit Auswirkungen auf ihre Gesundheit habe könn-
te.“ Die Information war geheim. Es gab keine offiziellen Proteste seitens der USA
bei der Sowjetregierung. Erkrankungen von Botschaftsangehörigen am Mikrowellen-
syndrom wurden als Hypochondrie bezeichnet [Brodeur 1977/78, 1980]. 1979 wurde
die Mikrowellenbestrahlung eingestellt.

Fakt ist, dass von vier während dieser Zeit (von 1962-1979) in Moskau amtierenden
Botschafter später zwei an Krebs (Thompson und Bohlen) und einer an Leukämie
(Stoessel) gestorben sind. Eine derartige Erkrankungshäufigkeit einer bösartigen Er-
krankungen wies keine weitere in Moskau akkreditierte Botschaft aus! Zufall?

Eine ausführliche Darlegung zu diesen Vorgängen ist in Vorbereitung.

4.7 Zur Grenzwertfestlegung in der ehemaligen UdSSR
und im heutigen Russland

Zwecks besserer Einprägung möchte ich noch einmal. wiederholen. Die ehemalige
Sowjetunion und nachfolgend Russland ist das einzige Land, welches über Grenz-
wertbestimmungen auf der Grundlage von unzähligen wissenschaftlichen Arbeiten
basiert und das den Zeitfaktor, d. h. die Einwirkungsdauer mit berücksichtigt. Die hy-
gienische Standardisierung (30 kHz-30 GHz) erfolgte auf der Grundlage von tierex-
perimentellen Modellen und Extrapolierungen auf den Menschen. Es wurden
5 Reaktionsabstufungen für die Strahlungen vorgenommen

ð- physiologische Normreaktion
ð- physiologische Adaptation
ð- Kompensierung
ð- reparative, reversible Maladaptation
ð- irreversible Maladaptation

Die Grenzwertfestlegung in der UdSSR auf der Grundlage von Ergebnissen, z. B. auf
Untersuchungen

ð- der Transportprozesse in der Zellmembran
ð- der ZNS-Funktionen (Auftreten von EEG-Wellen < 4 Hz, sensorische Re-

aktionszeiten und Reizschwellen)
ð- der Elektrolyte
ð- der Altersempfindlichkeit
ð- der DNS-Struktur
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ð- der Herz-Kreislauffunktion
ð- des Metabolismus
ð- der biologischen Rhythmen u. a. [Hecht und Balzer 1997]

Der Grenzwert in Osteuropa (Russland) soll vor athermischen/biologischen Wirkun-
gen von hochfrequenten Mikrowellen schützen, die noch gefährlicher sind für die
Menschen als die thermischen Wirkungen, weil sie im Zentralnervensystem wirken
und z. B. Schlafstörungen verursachen und zudem kumulative Wirkungen bei wie-
derholtem Einfluss haben.

Für die unter den Bedingungen von Radiofrequenzen und Mikrowellen Tätigen be-
steht eine medizinische Kontrollpflicht mindestens einmal pro Jahr. Für die nicht ar-
beitsbedingten Strahlungen ausgesetzte Bevölkerung werden die zulässigen Einwir-
kungsgrenzen über die Intensität der EMF im Radio- und Mikrowellenbereich geson-
dert festgelegt. Dabei wird differenziert in

ð- Personen unter 18 Jahren
ð- schwangere Frauen und
ð- Personen, die sich in Wohn- und Erholungsgebieten aufhalten und Radio-

bzw. Mikrowellenstrahlen ausgesetzt sind.

Diese neueste Ausführung erschien 1996 als „Manual über die elektromagnetische
Sicherheit für Arbeiter und Bevölkerung“, Herausgeber sind die Russische Akademie
der medizinischen Wissenschaften und die russische Akademie für medizinische und
technische Wissenschaften. Die Kapitel 5 und 6 liegen in deutscher Sprache vor und
sind über die Internetadresse www.fgf.de verfügbar. Das maßgebende Dokument für
die Bestimmung der Wirkungsparameter von RF (Radiofrequenzen) und Mikrowellen
in Russland ist das „Sanitarny pravi La i normy: San PN 2.2.1.8.055-96“.

In Russland, wo sich die Handyverbreitungswelle noch im Anfangsstadium befindet,
beugt man, im Gegensatz zum Westen, bereits möglichen Schäden vor. Ich wieder-
hole an dieser Stelle noch einmal folgende Eintragung beim Justizministerium der
Russischen Föderation wurde vorgenommen:

„Eintragung beim Justizministerium der Russischen Föderation am 26. März 2003.
Registriernummer N4329
2.1.8 Physikalische Einflussfaktoren der Umwelt
2.2.4 Physikalische Einflussfaktoren des Produktionsmilieus
Sanität-epidemiologische Regeln und Normative San Pi N 2.1.8/2.2.4 1190-03
„Hygienische Forderung an die Installation und Nutzung der irdischen Mobilfunkver-
bindung“.
Einführungsdatum 01. Juni 2003
6.9 Mit dem Ziel des Schutzes der Bevölkerung als Benutzer der mobilen Festland-
stationen von Funkverbindungen werden folgende Maßnahmen empfohlen:

ð- Kurzmöglichste Nutzungsdauer der mobilen Funkverbindung
ð- Einschränkung der Benutzung von mobilen Funkverbindungen von Perso-

nen, die unter 18 Jahre sind, von schwangeren Frauen und von Menschen,
die implantierte Herzschrittmacher tragen.“

Dieser Schutz ist unbedingt auch für die Bundesrepublik Deutschland zu fordern.
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